
Vertriebskonditionen 2023 ff.
Nachstehende Konditionen gelten für alle DB Agenturen in Deutschland für die Vermittlung von Bahnwerten über ein 
Global Distribution System (GDS) wie z. B. Amadeus, Travelport, Sabre. Sie gelten als Anlage zum Agenturvertrag.

Einstufung Agenturkategorien und Vergütung

1.  Die Einstufung der Agenturen erfolgt in eine der Kate-
gorien:

 Präsenz DB
 Präsenz Sonstige
 Reisebüro

2. Kategorie „Präsenz DB“
2.1  Kriterien zur Einstufung in die Kategorie 

„Präsenz DB“

a.  Für die DB bestehen an diesem Standort spezifische
Vertriebspflichten aus einem Bestellervertrag (z. B.
von einem Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) oder
Aufgabenträger) zum personenbedienten Vertrieb und
die Agentur ist mit der Erfüllung dieser Verpflichtungen
von der DB Vertrieb beauftragt.

b.  Die Agentur befindet sich mit ihrem öffentlich zugänglichen 
Ladenlokal im Erdgeschoss bzw. in einem Einkaufs- 
zentrum im Umfeld des geforderten Standortes (Bahnhof
oder Innenstadt).

c.  Kundenberatung sowie Verkauf erfolgen durch qualifi- 
ziertes Personal.

d.  Die Agentur erfüllt auf Grund einer separat abzu- 
schließenden Nebenvereinbarung zum Agenturvertrag
alle standortspezifischen Anforderungen an den perso-
nenbedienten Vertrieb, wie sie in dem jeweiligen Bestel-
lervertrag geregelt sind.

e.  Ein Anspruch der Agenturen auf Einstufung in diese
Kategorie besteht nicht.

2.2  Provision für den Nah- und Verbundverkehr in der 
Kategorie „Präsenz DB“, bei denen die verkehrs- 
vertraglichen Verpflichtungen durch die DB zu 
erfüllen sind

Agenturen dieser Kategorie erhalten eine auf den Monats- 
umsatz, den die DB mit den von der Agentur vermittelten 
Kunden des Nah- und Verbundverkehrs und der 
Ländertarife erzielt, wobei die interne Zuordnung des 
vermittelten Geschäfts im Buchungssystem der DB zum 
Nah- und Verbundverkehr oder Ländertarif maßgeblich ist, 
bezogene Provision nach folgender Staffelung: 

  unter 4.000 EUR netto: 20 %
  ab 4.000 EUR netto: 10 %
  ab 10.000 EUR netto: 7,5 %

2.3  Provision für den Fernverkehr in der Kategorie 
„Präsenz DB“

Agenturen dieser Kategorie erhalten eine auf den 
Monatsumsatz, den die DB mit den von der Agentur 
vermittelten Kunden des DB Fernverkehrs erzielt, wobei 
die interne Zuordnung des vermittelten Geschäfts im 
Buchungssystem der DB zum Fernverkehr maßgeblich ist, 
bezogene Provision in Höhe von 5 % des Monatsumsatzes.

3. Kategorie „Präsenz Sonstige“
3.1  Kriterien zur Einstufung in die Kategorie „Präsenz 

Sonstige“ 

a.  Für ein anderes EVU als die DB bestehen an diesem
Standort spezifische Vertriebspflichten aus einem
Bestellervertrag zum personenbedienten Vertrieb und die
Agentur ist mit der Erfüllung dieser Verpflichtungen
beauftragt (bzw. das EVU erbringt den Vertrieb selbst).

b.  Die Agentur befindet sich mit ihrem öffentlich zugänglichen 
Ladenlokal im Erdgeschoss bzw. in einem Einkaufs- 
zentrum im Umfeld des geforderten Standortes (Bahnhof
oder Innenstadt).

c.  Kundenberatung sowie Verkauf erfolgen durch qualifi-
ziertes Personal.

d.  Ein Anspruch der Agenturen auf Einstufung in diese
Kategorie besteht nicht.

3.2  Provision für den Nah- und Verbundverkehr in der 
Kategorie „Präsenz Sonstige“

Agenturen der Kategorie „Präsenz Sonstige“, die verkehrs-
vertragliche Vertriebsverpflichtungen im Nah- und Verbund-
verkehr nicht für die DB, sondern für andere EVU erbringen 
und die somit für die DB kein Geschäft im Nah- und 
Verbundverkehr vermitteln, erhalten von der DB keine 
Provision auf Nah- und Verbundverkehr.

3.3  Provision für den Fernverkehr in der Kategorie 
„Präsenz Sonstige“

Agenturen dieser Kategorie erhalten eine auf den 
Monatsumsatz, den die DB mit den von der Agentur 
vermittelten Kunden des DB Fernverkehrs erzielt, wobei 
die interne Zuordnung des vermittelten Geschäfts im 
Buchungssystem der DB zum Fernverkehr maßgeblich ist, 
bezogene Provision in Höhe von 5 % des Monatsumsatzes.
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4. Kategorie „Reisebüro“
4.1  Kriterien zur Einstufung in die Kategorie „Reisebüro“

a.  Agentur mit öffentlich zugänglichem Ladenlokal im
Erdgeschoss oder in einem Einkaufszentrum oder
Agenturen ohne Ladenlokal, z. B. Callcenter, TOUR
Agentur oder Agenturen mit Zugehörigkeit zu einer
Geschäftsreisebürokette (Travel Management Company
(TMC)).

b.  Kundenberatung und Verkauf erfolgen durch qualifiziertes 
Personal.

c.  Die Agentur ist nicht mit der Erfüllung spezifischer
Vertriebspflichten aus einem Bestellervertrag zum
personenbedienten Vertrieb beauftragt.

d.  Die Agentur ist nicht ständig mit der Vermittlung von
Geschäften mit Kunden für die DB beauftragt und zur
Absatzförderung verpflichtet. Sie wird nicht als Handels-
vertreter, sondern als Handelsmakler tätig.

4.2 Provision

Agenturen der Kategorie Reisebüro erhalten keine 
Provision.

5. Änderungen
Änderungen bei einer Agentur, die zu einer anderen 
Kategorie-Einstufung führen können, hat die Agentur der 
DB in Textform mitzuteilen. Die DB wird nach pflichtgemäßem 
Ermessen darüber entscheiden, ob die Agentur in eine 
andere Kategorie einzustufen ist. Eine rückwirkende 
Berücksichtigung der Änderung der Agenturkategorie zu 
Lasten der DB ist ausgeschlossen.

6. Abrechnungsgrundsätze
6.1  Provision wird gewährt für Verkäufe, die über ein in der 

Agentur von der DB zugelassenes GDS gebucht 
werden. Umsätze zu Buchungen, die anders als über 
ein GDS (z. B. Online-Buchung im Internet/Partner-
programme, Business Travel Management Systeme) 
erzielt wurden, unterliegen nicht diesen Vertriebs-
konditionen.

6.2  Maßgeblich für die Berechnung der Provision ist der im 
betreffenden Abrechnungsmonat erzielte und abge-
rechnete Netto-Umsatz. Stornierungen führen zur 
Minderung des Umsatzes und des Provisionsanspruchs. 
Abrechnung und Zahlung der Provision folgen grund- 
sätzlich nach Abschluss des Buchungsmonats. 
Gegebenenfalls notwendige Korrekturen erfolgen in 
einer nachfolgenden Abrechnungsperiode. Zwischen-
abrechnungen und Abschlagszahlungen innerhalb 
eines laufenden Monats sind möglich.

6.3 Eine Inkassoprovision bleibt ausgeschlossen.

6.4  Für den Verkauf oder die Vermittlung folgender Werte 
wird keine Provision gewährt:

   Folgeumsätze aus in der Agentur gebuchten 
Abonnements (BahnCard/Zeitfahrkarten/Verbund)

   Weiterleitung von Papieranträgen ohne Buchung 
einer Leistung durch die Agentur

   GKR-Bahnwerte unabhängig von der GKR Rabat- 
tierung

  TOUR Fahrscheine
  die Ausstellung von Gutscheinen
 Zahlungsmittelentgelt
   Bearbeitung eines Fahrgastrechte-Formulars mit Gut-
scheinerstellung oder Auszahlung

7. Laufzeit
Die Vertriebskonditionen 2023 ff. für DB Agenturen gelten 
vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2025.
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	1. Vertragsgegenstand
	1.1 Die DB gestattet dem Vertragspartner, seinen Kunden die Bahn- und Partnerangebote, deren Vermittlung die DB dem Vertragspartner freigegeben hat, am oben genannten Standort über die Nutzung eines der folgenden Global Distribution System („GDS“) Ama...
	1.2 Die Vermittlungsleistung wird gemäß § 3 a Abs. 2 UStG in Deutschland ausgeführt.
	1.3 Der Vertragspartner ist zum Zwecke der Vermittlung während der Laufzeit dieses Vertrages zum Abschluss von Verträgen mit den Kunden im Namen und für Rechnung der DB bevollmächtigt. Er hat dabei die Vorgaben der DB für die Kommunikation der Konditi...
	1.4 Die DB hat den Vertragspartner vor Abschluss des Vertrages in eine der sich aus den als Anlage zu Ziff. 1.4 diesem Vertrag beigefügten „Vertriebskonditionen 2023  ff.“ (im Folgenden: „Vertriebskonditionen“, auch soweit diese Anlage später geändert...
	1.5 Der Vertragspartner ist nicht verpflichtet, die Produkte der DB aktiv zu bewerben und den Markt für die DB für den Vertrieb der Produkte zu bearbeiten. Er ist nicht ständig mit der Vermittlung des Abschlusses von Verträgen betraut. Er hat keine Ab...
	1.6 Der Vertragspartner muss der DB nicht über seine Vermarktungsbemühen oder Entwicklungen auf dem für die Produkte der DB relevanten Markt berichten. Er unterliegt über die gesetzlichen Pflichten (u.a. nach der VO (EG) 1371/2007 bzw. der Nachfolgeve...

	2. Preiskonditionen
	2.1 Der Vertragspartner ist berechtigt, für seine gegenüber dem Kunden erbrachte Vermittlungsleistung vom Kunden ein gesondertes Serviceentgelt nach eigenem Ermessen und auf eigene Rechnung zu erheben, sofern keine behördlichen Anordnungen und/oder ge...
	2.2 Die DB zahlt – unabhängig von dem Vertragspartner ggf. erhobenen Serviceentgelten – dem Vertragspartner als alleinige Vergütung für dessen Vermittlungsleistung eine Provision, wenn und soweit die Vertriebskonditionen dies vorsehen. Sowohl das Anfa...
	2.3 Die von der DB gewährte Vergütung wird grundsätzlich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer zur Auszahlung gebracht. Der Anspruch des Vertragspartners auf die Umsatzsteuer setzt voraus, dass er auch berechtigt ist, Umsatzsteuer gesondert in Rechnunge...

	3. Systemzugang
	3.1 Der Vertragspartner benutzt zur Ausübung seiner Vermittlungsleistung ausschließlich einen Zugang zum DB-Buchungssystem über ein von der DB zertifiziertes GDS, bei dem es sich nur um das System eines Anbieters handeln darf, der mit der DB eine ents...
	3.2 Der Vertragspartner beschafft sowohl diesen Zugang als auch die notwendige Hard- und Software, die für die Buchung und den Ausdruck von Bahn- und Partnerangeboten notwendig ist, auf eigene Kosten.
	3.3 Die DB erteilt dem Vertragspartner unverzüglich den Zugriff auf ihr Buchungssystem, nachdem der Vertragspartner der DB alle folgende Informationen und Unterlagen vollständig und richtig schriftlich zur Verfügung gestellt hat:
	a) GDS-Zugangscode (Betriebsstelle/Pseudo City Code („PCC“)) des für die DB-Buchungen genutzten GDS
	b) Erklärung zur Übermittlung von Abrechnungsunterlagen/-informationen unter Bekanntgabe der dafür zu verwendenden E-Mail Adressen
	c) Kontaktdaten des zuständigen Ansprechpartners innerhalb des Unternehmens des Vertragspartners (z.B. Telefonnummer und E-Mail Adresse)
	d) SEPA-Firmenlastschriftmandat, das die DB ermächtigt, Zahlungen von dem betreffenden Konto des Vertragspartners einzuziehen
	e) Nachweis über die vollständige Hinterlegung der Sicherheiten gem. Ziff. 6
	f) Kopie der Gewerbeanmeldung und/oder eine aktuelle Kopie des Handelsregistereintrages, soweit der Vertragspartner ein Gewerbe angemeldet hat oder ins Handelsregister eingetragen worden ist
	g) Steuernummer und/oder Umsatzsteuer-ID des Vertragspartners
	h) Briefbogen des Vertragspartners


	4. Bezahlung des Reisepreises und andere Leistungsentgelte
	4.1 Der Vertragspartner darf dem Kunden die Bahn- und Partnerangebote nur dann aushändigen, wenn und sobald der Kunde den Preis für die betreffenden Angebote vollständig bezahlt hat.
	4.2 Der Kunde kann den Preis entweder in bar an den Vertragspartner oder direkt an die DB bargeldlos unter Anwendung eines von der DB ausdrücklich autorisierten Kreditkartenzahlungsverfahrens gemäß RailGuide in seiner jeweils gültigen Fassung, Kapitel...
	4.3 Zahlt der Kunde bargeldlos, so verpflichtet sich der Vertragspartner, die Authentifizierung des Kunden durch Abgleich der Kreditkartendaten mit dem Personalausweis oder Reisepass sicherzustellen.

	5. Abrechnung vereinnahmter Gelder und Provisionen sowie Zahlungsabwicklung
	5.1 Der Vertragspartner enthält abhängig von seiner Einstufung in eine der Kategorien aus den Vertriebskonditionen (siehe oben Ziff. 1.4) die in den Vertriebskonditionen für diese Kategorie vorgesehene Provision oder auch keine Provision, falls die Ve...
	5.2 Für die Abrechnung der Gelder, die der Vertragspartner durch den Verkauf von Bahn- und Partnerangeboten für die DB vereinnahmt, gelten die im RailGuide im Abschnitt „Verkaufsgrundsätze/Abrechnung“ genannten Bestimmungen jeweils in ihrer Fassung, d...
	5.3 Geldwerte Belege (z. B. stornierte Fahrkarten), welche die Gesamtsumme der vom Vertragspartner vereinnahmten Zahlungen der Kunden verringern, Abrechnungsjournale und andere abrechnungsrelevante Unterlagen im Sinne der Vorgaben des RailGuides im Ab...
	5.4 Die durch Verkauf von Bahn- und Partnerangebote erhaltenen Einnahmen sind vom Vertragspartner bis zur Fälligkeit der jeweiligen Lastschrift treuhänderisch zu verwahren und dürfen nicht zur Finanzierung für andere Geschäftszwecke verwendet werden. ...
	5.5 Die DB führt für den Vertragspartner ein Kundenkonto im Wege des Kontokorrents, auf dem wechselseitige Forderungen der Parteien miteinander verrechnet werden. Dieses Kontokorrentkonto wird monatlich, spätestens bis zum Ende des nächsten Monats, vo...
	5.6 Die DB rechnet etwaige Provisionen, die gemäß den Vertriebsbedingungen anfallen, in der Monatsabrechnung gegenüber dem Vertragspartner pro Kalendermonat ab. Zwischenabrechnungen sind möglich.
	5.7 Für jeden Kalendermonat wird von der Bruttoverkaufssumme, die der Vertragspartner auf Grund vermittelter Geschäfte in diesem Kalendermonat vereinnahmt hat, in der Monatsabrechnung die für diesen Kalendermonat etwaig anfallende Provision abgezogen....
	5.8 Der Vertragspartner erteilt für die gesamte Laufzeit dieses Vertrages ein SEPA-Firmenlastschrift-Mandat an die zu beziehende Bank sowie an die DB. Die damit verbundenen Abrechnungs- und Abbuchungsfristen sind in den Verkaufs- und Abrechnungsbestim...
	5.9 Bei nicht fristgemäßer Zahlung können dem Vertragspartner gemäß § 288 BGB Verzugszinsen berechnet werden. Gleichzeitig kann die DB den Zugriff auf das Buchungssystem sperren.
	5.10 Die DB ist zur Sperrung des Zugriffs auf das Buchungssystem des Vertragspartners berechtigt, wenn sich dessen Vermögenslage oder seine Finanz- und Ertragslage so wesentlich verschlechtert hat, dass dies geeignet ist, die Erfüllung der Forderungen...
	5.11 Eine Aufrechnung mit Ansprüchen gegenüber der DB ist nur dann zulässig, wenn die Forderung des Vertragspartners gegenüber der DB entscheidungsreif, unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
	5.12 Über die Bestimmungen dieser Ziff. 5 hinaus hat der Vertragspartner keinen Anspruch auf Vergütung oder Aufwendungsersatz.

	6. Sicherheitsleistung
	6.1 Dieser Vertrag steht unter der aufschiebenden Wirksamkeitsbedingung, dass der Vertragspartner eine Sicherheit in Form einer Bankbürgschaft oder einer von der DB vorgegebenen Vertrauensschadensversicherung/Vermögensschutzpolice in Höhe von mindeste...
	6.2 Eine Bankbürgschaft muss durch ein in der Europäischen Gemeinschaft zugelassenes Kreditinstitut ausgestellt werden. Das bürgende Kreditinstitut muss von mindestens zwei der drei folgenden Rating-Agenturen „Moody’s“, „Standard/Poor‘s“ oder „Fitch“ ...
	6.3 Bei Erhöhung des gesamten Umsatzes des Vertragspartners in einem Vertragsjahr ist die Bankbürgschaft/Versicherung auf Verlangen der DB zu erhöhen. Die DB darf die Erhöhung der Sicherheit nach billigem Ermessen nach § 315 BGB bestimmen. Kriterium f...
	6.4 Bei einer Reduzierung des gesamten Umsatzes des Vertragspartners in einem Vertragsjahr wird die DB die Sicherheit nach billigem Ermessen nach § 315 BGB entsprechend reduzieren. Kriterium für die Ermessenausübung ist, dass die Höhe der Sicherheit 6...
	6.5 Bei einer Vertragsbeendigung wird die DB die Sicherheit drei Monate nach Vertragsbeendigung freigeben, sobald der Sicherungszweck entfallen ist.

	7. Kommunikation und Werbung gegenüber Dritten
	7.1 Der Vertragspartner ist berechtigt, den Verkauf von Bahn- und Partnerangeboten zu bewerben und im Rahmen der Verkaufsförderung die folgende Wort- und Bildmarke zu verwenden:
	Eingetragen beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Registernummer 2068953
	Die Nutzung dieser Marke im Rahmen von Print-, Film- und Internetwerbung bedarf in jedem Einzelfall der vorherigen schriftlichen Einwilligung der DB.
	7.2 Jegliche Public Relations- und Kommunikationsaktivitäten (z. B. Pressemitteilungen, Newsletter, Radio-, TV- und Internet-Spots, Print- und Out of Home-Anzeigen) in Bezug auf die Vermittlung von Bahn- und Partnerangeboten bzw. den Verkauf der angeb...
	7.3 Dem Vertragspartner ist es nicht erlaubt für Angebote der DB in einem Umfeld zu werben, das folgende Inhalte umfasst: Politik, Erotik, Pornografie, Waffen, Gewalt, Drogen, strafrechtlich relevante Inhalte, Beleidigungen und rechtswidrige oder gege...
	7.4 Die DB bietet dem Vertragspartner eine unentgeltliche, nicht übertragbare und jederzeit widerrufliche Lizenz zur Nutzung von Bildern mit Bahnbezug zur Nutzung in den Verkaufsförderungsmitteln an, ein Anspruch auf Überlassung einer solchen Lizenz o...
	7.5 Der Vertragspartner darf die vorgenannte Marke nur verwenden, wenn sie durch die DB als druckfähige Datei zur Verfügung gestellt worden ist. Andere Quellen und Eigenkreationen sind nicht zulässig. Abrufbar ist das Logo ausschließlich im Marketingp...
	7.6 Bei der Nutzung der Mediathek der DB (https://mediathek.deutschebahn.com) und des Marketingportals der DB (https://marketingportal.extranet.deutschebahn.com) sind die AGB und jeweiligen Nutzungsrechte und Lizenzbedingungen dieser Portale, abrufbar...
	7.7 Der DB ist es gestattet, in der Kommunikation mit Dritten auf die Existenz des Vertragspartners und den Umstand, dass er als Vertreter für die DB tätig wird, hinzuweisen.

	8. Datenschutz
	8.1 Die Parteien stellen sicher, dass die geltenden, einschlägigen gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz eingehalten werden.
	8.2 Die Parteien bleiben organisatorisch voneinander unabhängig und verarbeiten die personenbezogenen Daten der Reisenden jeweils als selbständig verantwortliche Stelle im Sinne von Art. 4 Abs. 7 DSGVO.
	8.3 Der Vertragspartner ist selbst dafür verantwortlich, den Kunden sowie den Reisenden über Umfang und Zweck der Datenverarbeitung und die Möglichkeiten zur Wahrnehmung seiner datenschutzrechtlichen Betroffenenrechte zu informieren.
	8.4 Der Vertragspartner ist Erfüllungsgehilfe des Kunden sowie des Reisenden, wenn deren Daten zum Zweck der Übermittlung an die DB erhoben werden. Der Vertragspartner hat sich hierbei über die Richtigkeit der angegebenen Daten zu vergewissern.
	8.5 Nach erfolgter Übermittlung bzw. Erfassung der Reisenden-Daten im DB System gelten gegenüber dem Reisenden die Beförderungsbedingungen und AGB der DB. Der Vertragspartner hat den Kunden hierauf hinzuweisen, sofern letzterer nicht bereits während d...
	8.6 Die DB und der Vertragspartner verpflichten sich, die jeweils andere Partei zu unterstützen und mit ihr zusammenzuarbeiten, um die Einhaltung der von ihr geforderten Verpflichtungen im Einklang mit den geltenden Datenschutzvorschriften zu gewährle...
	8.7 Im Falle eines Verstoßes gegen geltende Datenschutzgesetze durch eine der Parteien haftet diese für ihr eigenes Handeln und für die Höhe der Strafe, die von einer Behörde im Hinblick auf den Schutz personenbezogener Daten verhängt werden kann.
	8.8 Die DB verpflichtet sich, keine vom Vertragspartner erhaltenen Daten dazu zu verwenden, reisende Kunden einzig mit dem Ziel zu kontaktieren, diese Kunden in eigene Vertriebskanäle der DB zu steuern.

	9. Vertraulichkeit
	9.1 Die Parteien verpflichten sich unbeschadet obiger Ziff. 7.7 gegenseitig zu absoluter Vertraulichkeit über Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie den Inhalt dieses Vertrages.
	9.2 Die Parteien verpflichten sich für die Dauer der Laufzeit dieses Vertrages und darüber hinaus für einen Zeitraum von fünf Jahren nach Beendigung des Vertrags, keine vertraulichen Informationen der anderen Partei an Dritte zu offenbaren.
	9.3 Jene Partei, die vertrauliche Informationen erhält, verpflichtet sich, diese mit dem gleichen Maß an Sorgfalt zu behandeln, wie sie ihre eigenen vertraulichen Informationen behandelt, auf keinen Fall jedoch mit weniger als angemessener Sorgfalt.
	9.4 Die Parteien verpflichten sich, vertrauliche Informationen nur solchen Mitarbeitenden und Dritten zu offenbaren, die zur Erledigung ihrer Pflichten im Kontext zu diesem Vertrag Zugang zu diesen vertraulichen Informationen benötigen. Sämtliche Mita...
	9.5 Eine solche Verpflichtung entfällt, soweit im Vorhinein die ausdrückliche schriftliche Entbindung von der Vertraulichkeitspflicht durch jene Partei vorliegt, die diese vertraulichen Informationen bereitgestellt hat. Die Parteien vereinbaren weiter...
	9.6 Vorgenannte Vertraulichkeitsklauseln beziehen sich nicht auf Informationen, welche die Parteien rechtmäßig von Dritten bekommen haben oder die offenkundig sind.

	10. Compliance
	Der Vertragspartner verpflichtet sich hiermit, den DB Verhaltenskodex für Geschäftspartner im Rahmen sämtlicher Geschäftsbeziehungen mit der DB und den damit in Zusammenhang stehenden Geschäftsbeziehungen zur Kenntnis zu nehmen und die darin enthalten...

	11. Haftung der Parteien
	11.1 Hat der Vertragspartner oder dessen Mitarbeitende gegen Regelungen aus diesem Vertrag schuldhaft verstoßen und dadurch bei der DB einen Schaden verursacht, so ist die DB berechtigt, den Vertragspartner schriftlich abzumahnen oder bei groben Verst...
	11.2 Für Schäden infolge Missbrauchs, Verlust, Diebstahl und Fälschung von Fahrkartenvordrucken sowie Fahrkarten haftet der Vertragspartner gegenüber der DB, soweit diese Schäden durch ein schuldhaftes Handeln des Vertragspartners verursacht wurden.
	11.3 Die Schadensersatzpflicht der DB ist grundsätzlich ausgeschlossen. Das gilt nicht,
	a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung der DB oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der DB beruhen;
	b) für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung der DB oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der DB beruhen;
	c) für Schäden, die auf der Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht beruhen. Eine wesentliche Vertragspflicht liegt insbesondere dann vor, wenn deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren...
	d) für Schäden, die durch Verstoß gegen eine von der DB gegebene Garantie entstanden sind;
	e) für Ansprüche aus zwingender gesetzlicher Haftung wie insbesondere nach dem Haftpflichtgesetz oder dem Produkthaftungsgesetz.

	Die in dieser Ziff. 11.3 stehende Regelung lässt die gesetzliche Beweislastverteilung unberührt.
	11.4 Die Parteien haften für die von ihnen zur Durchführung dieses Vertrages beauftragten Dritten als Erfüllungsgehilfen im selben Umfang wie für sich selbst.
	11.5 Wird eine Partei im Außenverhältnis von einem Dritten für einen Schaden in Anspruch genommen, den die andere Partei schuldhaft alleine verursacht oder schuldhaft gemeinsam mit der in Anspruch genommenen Partei mitverursacht hat, so von der andere...

	12. Bearbeitungsentgelte
	Verstößt der Vertragspartner gegen die im RailGuide zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses niedergelegten Abrechnungs- oder Zahlungsbedingungen, so kann die DB vom Vertragspartner einen pauschalen Schadensersatz in der im RailGuide im Abschnitt „Verkaufs...

	13. Vertragsüberleitung; Change of Control
	13.1 Die DB hat das Recht, innerhalb des eigenen Konzerns ihre Stellung als Vertragspartei an ein anderes Unternehmen im Wege der Vertragsübernahme mit befreiender Wirkung für sich selbst zu übertragen, sofern diese Übertragung den Vertragspartner nic...
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